
Hinweis: Durch Rundungen können Differenzen auftreten.

153.500.000

Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 5. Dezember 1993 
übertragener Aufgaben nach § 24 BbgFAG

207.445.900

Weitergabe von Einsparungen an Wohngeldleistungen                        
nach § 24a BbgFAG einschl.                                                 

Rückforderungen für die Ausgleichsjahre 2023 und 2024

-14.530.100

Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG

2.197.858.500

Landkreise (28%)

615.400.400

Kreisfreie Städte (4,2%) für Kreisaufgaben

92.310.100

Investive 
Schlüsselzuweisungen
(6,5% der Schlüssel-
masse + 25.000.000)

Gemeinden, Verbandsgemeinden (70%)

125.671.210

179.530.300 Landkreise (30%)

53.859.090

Sonstige Mittel außerhalb der Finanzausgleichsmasse

346.415.800

Jugendhilfelastenausgleich

20.000.000

Schlüsselmasse nach §§ 5 und 13 BbgFAG

2.377.388.800

Allgemeine Schlüssel-
zuweisungen

Kreisangehörige Gemeinden, Verbandsgemeinden 
und kreisfreie Städte (67,8%) für Gemeindeaufgaben 

(inkl. Schlüsselzuweisung Plus sowie 
Mehrbelastungs-ausgleiche nach §§ 14a und 14b 

BbgFAG)
1.490.148.100

75.580.000

Finanzausgleichsmasse nach § 1 Abs. 4 BbgFAG

2.652.042.677

Theaterpauschale

22.000.000

Ausgleichsfonds 
inklusive Zuweisungen für Investitionen aus dem Ausgleichsfonds

40.000.000

Sonderlastenausgleiche

212.653.900 Schullastenausgleich

117.073.900

Soziallastenausgleich

15.580.000

Verbundmasse nach Berücksichtigung der Vorwegabzüge und Abrechnung 

Steuerverbund aus Vorjahren Ausgleichsbetrag des 
Bundes für die 

Mehrbelastungen aus Hartz 
IV nach § 11 Abs. 3 FAG

(Sonderbedarfs-BEZ)

2.606.325.502

Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage nach § 17a Abs. 3      
Satz 3 BbgFAG (ohne Anteil der Landkreise)

30.137.175

Verbundgrundlagen

Landesaufkommen der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern), 
Aufkommen der Landessteuern und Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage, dem Ausgleichsbetrag 

für die Kfz-Steuer, Landeseinnahmen aus dem Länderfinanzausgleich 

12.420.300.900

Verbundmasse nach § 3 Abs. 1 BbgFAG

allgemeine Verbundquote 22,43%

2.785.873.492

Vorwegabzug für die Fortschreibung des KFA

-147.630.100

Vorwegabzüge nach § 3 Abs. 2 BbgFAG

(Asyl, Gute-Kita, Pakt ÖGD, Wärmeplanung, Startchanchen-Programm)

-31.917.890

Finanzausgleichsleistungen 2026 gemäß BbgFAG 
(Doppelhaushalt 2025/2026)

(in EUR)


